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Betriebsleiter jedem Meisterbereich bzw. jeder Kostenstelle 
die mengen- und kostenmäßige Ausstattung an Körperschutz
mitteln vorzugeben haben und daß über die Verwendung 
dort eine straffe Kontrolle auszuüben ist.

Das Verfahren der staatlichen Anerkennung von Körper
schutzmitteln und ihrer Zurückziehung wurde vereinfacht, 
das Beschwerdeverfahren dem aktuellen Stand angepaßt. Die 
langfristigen Rahmenfestlegungen zu Anspruchsberechtigung 
und Nutzungsdauer (Mindesttragezeit) gemäß § 23 Abs. 3 
ASVO sind wie bisher in betrieblichen Ordnungen zu konkre
tisieren, die der Zustimmung der BGL bedürfen; insbeson
dere ist die Ausstattung der Werktätigen arbeitsplatzbezogen 
je Meisterbereich oder Kostenstelle festzulegen. Die Ordnun
gen sind jährlich zu überprüfen. Sie sind zu überarbeiten, 
wenn im Rahmen der Neu- und Umgestaltung von Arbeits
plätzen arbeitsbedingte Gesundheitsgefährdungen und/oder 
Arbeitserschwernisse ganz oder teilweise beseitigt wurden.

•

Erstmals eine einheitliche Regelung für das Tauchen im 
Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit (Wirtschaftstauchen) und 
für den nur im Rahmen der GST zulässigen Tauchsport trifft 
die АО über das Taucherwesen in der DDR — TaucherAO — 
vom 14. April 1986 (GBl. I Nr. 19 S. 281). Die Aufsicht über 
die Einhaltung der Bestimmungen der АО obliegt für das 
Wirtschaftstauchen dem Seefahrtsamt der DDR und für den 
Tauchsport der Deutschen Volkspolizei. Im Interesse des 
Schutzes der Gesundheit der Taucher dürfen bei Taucherein- 
sät^en grundsätzlich nur Ausrüstungsgegenstände verwendet 
werden, die den geltenden Standards entsprechen und für die 
eine Typ-Zulassung durch das Seefahrtsamt der DDR bzw. 
den Zentralvorstand der GST erteilt wurde. Bei Täucherein- 
sätzen im Bereich des Wirtschaftstauchens darf nur tätig wer
den, wer im Besitz eines in der АО vorgeschriebenen Berech
tigungsscheins bzw. einer Bestallungsurkunde ist. Die Aus
übung des Tauchsports in Verbindung mit der Benutzung von 
Taucherausrüstung erfordert den Besitz des entsprechenden 
Qualifikationsnachweises der GST.

Neu ist die geschlossene Regelung der Befugnisse und Auf
gaben der staatlichen Organe und Einrichtungen im Taucher
wesen. Im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht können das See
fahrtsamt und die Leiter der Dienststellen der VP Ausnah
men von den Bestimmungen der АО zulassen, wenn die dafür 
genannten Voraussetzungen gegeben sind und die Sicherheit 
gewährleistet wird. Als beratendes und kontrollierendes Or
gan des Direktors des Seefahrtsamtes besteht die Taucher
kommission, die umfangreiche Prüfungs- und Kontrollbefug- 
nisse hat. Sie kann bei Rechtsverletzungen, die zu einer Ge
fährdung des Tauchers führen können, die Einstellung des 
Taucherabstieges bzw. Tauchereinsatzes sowie die unverzüg
liche Beseitigung von Ursachen und Bedingungen der Rechts
verletzungen verlangen.

Die АО enthält differenzierte Ordnungsstraftatbestände 
für Leiter bzw. Verantwortliche von Taucherbetrieben, Tau- 

. chereinsatzleiter, Leiter bzw. Verantwortliche von Betrieben 
oder Einrichtungen, die ohne Zulassung als Taucherbetrieb 
Tauchereinsätze durchführen, sowie für Bürger, die gegen Be
stimmungen über den Tauchsport verstoßen oder Anzeige
pflichten verletzen. Die Durchführung des Ordnungsstrafver
fahrens obliegt dem Leiter des Seefahrtsamtes und den Lei
tern der Dienststellen der VP.

•
Die АО über die Erfordernisse für die Ausarbeitung und Ein
reichung von Patentanmeldungen vom 20. Mai 1986 (GBl. I 
Nr. 21 S. 320) berücksichtigt die neue Rechtslage, die sich aus 
dem Patentgesetz vom 27. Oktober 1983 (GBl. I Nr. 21 S. 320) 
und der АО über die Verfahren vor dem Amt für Erfindungs
und Patentwesen zur Sicherung des Rechtsschutzes für Er
findungen vom 10. November 1983 (GBl. I Nr. 34 S. 331)13 1 er
gibt. Sie enthält insbesondere Regelungen über die Unterla
gen, die zur Erlangung des Rechtsschutzes für Erfindungen 
beim Patentamt eingereicht werden müssen (Antrag auf Pa
tenterteilung, Zusammenfassung zur technischen Informa
tion über die Erfindung, Patentansprüche, Beschreibung der 
Erfindung, Zeichnungen, Versicherung der Wahrheit über die 
Urheberschaft, Prioritätserklärung, Bericht über das Ergebnis 
der vom Anmelder durchgeführten Prüfung auf Schutzfähig
keit sowie eine technisch-ökonomische Bewertung der Erfin
dung).
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Die am l.Juli 1986 in Kraft getretene VO über die Lenkung 
des Gewerberaumes vom 6. Februar 1986 (GBl. I Nr. 16 S. 249)1 
ist auf die Durchsetzung einer einheitlichen staatlichen Ord
nung bei der Erfassung und Verteilung sowie bei der Kon
trolle der effektiven Nutzung und Auslastung von Gewerbe
raum gerichtet. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
daß die Versorgung der Bevölkerung, insbesondere auf dem 
Gebiet der Dienstleistungen und Reparaturen, weiter plan
mäßig verbessert werden kann.2

Während die Gewerberaumlenkung früher in entsprechen
der Anwendung der Bestimmungen über die Wohnraumlen
kung geschah3, ist jetzt eine selbständige Rechtsvorschrift er
lassen worden, die der Tatsache Rechnung trägt, daß für die 
Gewerberaumlenkung wirtschaftspolitische Gesichtspunkte 
maßgebend sind.4 Das kommt in § 2 Abs. 2 zum Ausdruck, 
wonach die Gewerberaumlenkung unter Berücksichtigung 
der in den Plänen festgelegten volkswirtschaftlichen Ziel
stellungen zu erfolgen hat. Sie ist Bestandteil .der Aufgaben 
der örtlichen Räte zur Schaffung der territorialen Reproduk
tionsbedingungen für die Leistungs- und Effektivitätsent
wicklung der Volkswirtschaft.

Unter Berücksichtigung bestehender Rechtsvorschriften 
enthält die VO auch spezielle Festlegungen zur Einflußnahme 
der Räte auf die Rechtsträger, Eigentümer und Nutzer zur 
Wahrnehmung ihrer Pflichten für die Instandhaltung, In
standsetzung, Modernisierung und zum Um- und Ausbau von 
Gewerberaum.

Geltungsbereich der VO

Für die Anwendung der VO ist die Definition des Begriffs 
„Gewerberaum“ unter Beachtung der in § 1 Abs. 4 festgeleg
ten Ausschlüsse maßgebend.

Gewerberaum sind gemäß § 1 Abs. 3 Räume und Flächen, 
„die für die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit zur Er
bringung von Produktions-, Dienst-, Reparatur-, Betreuungs
und Versorgungsleistungen, für Verwaltungszwecke oder zur 
Lagerhaltung genutzt werden oder dafür geeignet sind“ und 
die von den Räten der Städte, Stadtbezirke oder Gemeinden 
als Gewerberaum erfaßt sind.

Der sachliche Geltungsbereich der VO erstreckt sich ins
besondere auf Räume und Flächen, die sich in der Rechtsträ
gerschaft bzw. im Eigentum von
— bezirksgeleiteten Dienstleistungskombinaten,
— Kombinaten und Betrieben, die den Räten der Kreise, 

Städte, Stadtbezirke oder Gemeinden unterstellt sind,
— Einrichtungen, unabhängig von ihrer Unterstellung,
— Genossenschaften,
— privaten Handwerkern, Gewerbetreibenden oder
— Bürgern
befinden. Dabei ist unerheblich, wer diese Räume zur Zeit 
nutzt.

Demgegenüber regelt § 1 Abs. 4, welche Räume und Flä
chen im Hinblick auf ihre Rechtsträger und Eigentümer nicht 
von der VO erfaßt werden.

Zur Klarstellung für die Bürger sind hier ausdrücklich 
auch Räume und Flächen genannt, die der Erholung, Frei
zeitgestaltung oder ähnlichen persönlichen Bedürfnissen von 
Bürgern dienen. Bei der Wahl der zuletzt genannten Begriffe 
wurde auf die in § 296 Abs. 1 ZGB zur Bezeichnung von Bau
lichkeiten der Bürger verwendeten Begriffe zurückgegriffen, 
so daß sich die örtlichen Räte auf Erläuterungen hierzu stüt
zen können.

Räume und Flächen, die sich in Rechtsträgerschaft von 
zentralen Staatsorganen, Räten der Bezirke sowie von zen
tral- und bezirksgeleiteten Kombinaten und Betrieben be
finden, sind ebenfalls von der Gewerberaumlenkung ausge-

1 Alle in diesem Beitrag ohne nähere Bezeichnung angegebenen 
Paragraphen beziehen sich aut diese Verordnung.

2 Vgl. Direktive des XI. Parteitages der SED zum Fünfjahrplan für 
die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR ln den Jahren 1986 
bis 1990, Berlin 1986, S. 121.

3 Vgl. § 21 der WLVO vom 14. September 1967 (GBl. П Nr. 105 S. 733), 
die seit dem 1. Januar 1986 außer Kraft ist.

4 Demgegenüber gelten für die Wohnraumlenkung insbesondere 
sozialpolitische Gesichtspunkte. Deshalb wurde mit dem Erlaß 
der neuen WLVO vom 16. Oktober 1985 (GBl. I Nr. 27 S. 301) eine 
Trennung der Gewerberaumlenkung von der Wohnraumlenkung

X vorgenommen.


